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«Wenn überhaupt noch protokolliert wird, dann immer knapper, immer weniger genau»: Die Verwaltung unterläuft zunehmend das Öffentlichkeitsprinzip.

Es war wochenlang die heisseste Perso-
nalie inBundesbern.Werwirdderneue
Staatssekretär für Migration? Zum Zug
kam jemand aus dem eigenen Haus:
VincenzoMascioli, der seit 14 Jahren im

Justizdepartement arbeitet. Zuletzt als Vizedirek-
tor des Staatssekretariats, das er jetzt als Chef füh-
ren wird. Der ehemalige Lehrer ist eine umstrit-
tene Personalie. Auch deshalb verwies Justiz-
minister Beat Jans an der Medienkonferenz nach
der Wahl Masciolis durch den Bundesrat immer
wieder auf die Findungskommission, die dieKan-
didaten auf Herz undNieren geprüft habe.
Das Problem: Zu diesem «mehrstufigen, kom-

petitiven Selektionsverfahren», wie es Jans
nannte, gibt es keine Dokumente der Findungs-
kommission – obwohl Weisungen des Gesamt-
bundesrats explizit vorschreiben, dass das Proze-
dere schriftlich dokumentiert werden muss. Die
Selektion durch die Findungskommission
wurde –mit persönlicher Involvierung von Bun-
desrat Jans – trotzdemmündlich geführt.
Damit setzte sich das Justizdepartement über

die bundesrätlichen Weisungen hinweg. Denn
diese schreiben diverse Dokumentationspflich-
ten vor. Zunächstmuss eine klassifizierte Kandi-
datenliste erstellt werden. Für das Ende des Ver-
fahrens bestimmt die Weisung: «Die Findungs-
kommission wertet die Ergebnisse aus und wür-
digt diese schriftlich.»
Laut Auskunft des Justizdepartements ist das

nicht erfolgt. Die Findungskommission habe kei-
nerlei Dokumente erstellt. Auf Anfrage bestätigt
die Medienstelle, die Findungskommission habe
darauf «verzichtet», dieResultate Jans «auchnoch
schriftlichmitzuteilen». Dies begründet ein Spre-
cher damit, dass Jans schon ab der zweiten Ge-
sprächsrunde mit vier Kandidaten, bei den Dis-
kussionen der Findungskommission und beim
Entscheid, welche drei Kandidaten ein Assess-
mentmachen sollen, mit dabei gewesen sei.

Mascioli sei sowohl für die Findungskommis-
sion als auch für die Assessorin die ersteWahl ge-
wesen. Auf die Frage, ob man die Weisungen be-
wusst missachtet habe, antwortet das Departe-
ment nicht. Es macht dennoch geltend, der Pro-
zessdesBewerbungsverfahrens sei «dokumentiert
und überprüfbar». So sei die Rückmeldung der
AssessorinandieFindungskommission schriftlich
festgehalten, undesgebeeinenBundesratsantrag,
in demdas Departement dieWahl begründe.

Ein einfacher Trick
Der renommierte Verwaltungsrechtler Benjamin
Schindler, Professor an derUniversität St. Gallen,
sagt: «Wenn der Bundesrat eine solche Weisung
erlässt und man sich danach nicht daran hält,
wirft das heikle Fragen auf.» Das sei problema-
tisch. «Der Sinn der bundesrätlichen Weisungen
ist, dass der Entscheid im Nachhinein nachvoll-
ziehbar ist.Wird dies so gehandhabtwie offenbar
in diesem Fall, werden wichtige Personalent-
scheide zu einer ‹Blackbox›, bei der am Ende nie
wirklich klar sein kann,warumman sich für diese
Person entschieden hat», so Schindler. «Beson-
ders bedenklich ist, dass es ausgerechnet eine
Kaderposition im Justizdepartement betrifft.»
DochderMissstandbetrifftnichtnurdasDepar-

tement Jans. Dieser einzelne Fall steht für einen
problematischen Trend, der in der ganzen Bun-
desverwaltung immer sichtbarerwird. Es scheint,
dass die Bundesangestellten, besonders auf den
höchsten Kaderstufen, sich der Kontrolle zu ent-
ziehenversuchen, indemsiebesondersheikleGe-
schäfte nichtmehr richtig protokollieren.
Sie tun dies mutmasslich auch, weil in der

Schweiz dasÖffentlichkeitsprinzip gilt. Jede Per-
son kann von der Verwaltung grundsätzlich Ein-
sicht in jedes amtliche Dokument verlangen.
Journalisten benutzen das Gesetz immer öfter,

umVorgänge in derVerwaltung andieÖffentlich-
keit zu bringen. Dabei gibt es für legitime Ge-
heimhaltungsinteressen genügend Ausnahmen.
Doch reicht das der Verwaltung nicht, kann sie
das Gesetz einfachmit einem Trick unterlaufen:
Schreiben die Beamten nichts auf, kann die
Öffentlichkeit auch nichts einsehen.
Das scheint zuletzt auch einigen Bundesräten

klar geworden sein. Laut «Sonntags-Zeitung»
führte etwa der damalige Finanzminister Ueli
Maurer mehrere Geheimtreffen mit Credit-Suis-
se-Präsident Axel Lehmann und Nationalbank-
Chef Thomas Jordan durch – ohne Protokoll und
ohne Aktennotiz. Das kam erst im Rahmen der
Parlamentarischen Untersuchungskommission
zumUntergang der Credit Suisse heraus. ImSep-
tember besprachBundesrat Albert Röstimit dem
Walliser Staatsrat Frédéric Favre sowie derDirek-
torin des Bundesamtes fürUmwelt in BernWolfs-
abschüsse. Auch davon gibt es kein Protokoll.
Ein hochrangiger Jurist der Bundesverwaltung

gab die Taktik kürzlich sogar freimütig zu. In
einer Schlichtungsverhandlungmit der «NZZ am
Sonntag» vor dem eidgenössischen Öffentlich-
keitsbeauftragten sagte er, die Verwaltung ver-
zichte aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips bei
gewissen Vorgängen absichtlich auf Schriftlich-
keit. Es ging auch da um ein heikles Personal-
geschäft auf höchster Ebene.
Der Anteil der Einsichtsgesuche, zu denen

keine amtlichen Dokumente existieren, hat sich
gemäss Statistik inden letztenvier Jahrenauf fast
zehnProzent verdoppelt.DieTendenzbeobachtet
auch Martin Stoll, Geschäftsführer des Vereins
Öffentlichkeitsgesetz.ch: «Wenn überhaupt noch
protokolliert wird, dann immer knapper, immer
weniger genau. Damit wird das Öffentlichkeits-
gesetz unterlaufen», sagt Stoll. «Es gibt diese tak-
tischen Überlegungen in der Verwaltung. Doch
wennman das Gefühl hat, man kann sich irgend-
wie durchmogeln, und wenn dieses Gefühl sogar

Dunkelkammer Bundeshaus
Geheimtreffen, fehlende Protokolle, missachteteWeisungen: Bundesräte und Beamte versuchen

zunehmend, die öffentliche Kontrolle zu umgehen, indem sie schriftliche Aufzeichnungen vermeiden.
Experten sind alarmiert, die Politik will handeln.VonLeoEiholzer

noch von ganz oben gestützt wird, dann umgeht
man amEnde gezielt die Öffentlichkeit.»
Der Verwaltungsrechtler Schindler hält den

Trend für problematisch: «Es ist aus staatspoliti-
scher Sicht absolut zentral, dass die staatliche
Tätigkeit dokumentiert wird. Nur so kann garan-
tiert werden, dass die Verwaltung im öffentlichen
Interesse und nicht willkürlich arbeitet.» Mög-
licherweise sei das Gesetz zu vage formuliert und
erlaubederVerwaltungzuviel Spielraum: «Wermit
demÖffentlichkeitsprinzipAsagt,mussauchBsa-
genundderVerwaltungklar vorschreiben,dass sie
ihre Tätigkeit richtig dokumentierenmuss.»

«Massive Verschlechterung»
Zum Problem wird das auch für die Geschichts-
schreibung. Sacha Zala, Direktor der Forschungs-
stelle Diplomatische Dokumente der Schweiz
(Dodis) und Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Geschichte, sagt: «Es steht zu be-
fürchten, dass einemassiveVerschlechterung der
Aktenführung stattgefunden hat. Dies, weil die
Verwaltung seit Einführung des Öffentlichkeits-
prinzips in internen Dokumenten nicht mehr
aufschreibt, waswirklich passiert, sondernDoku-
mente taktisch erstellt, als seien sie eineMedien-
mitteilung.» Zala findet: «Deshalb wäre es drin-
gend nötig, dass eine unabhängige Instanz die
Aktenführung der Verwaltung der letzten Jahre
stichprobenweise überprüft.» Das Thema sei ein
grosses Problem für die zeitgeschichtliche For-
schung, sagt der Historiker.
Bald wird das Vorgehen der Verwaltung die

Politik beschäftigen. FDP-Nationalrat Olivier Fel-
ler will einen Vorstoss einreichen. «Hier besteht
Handlungsbedarf, denn mit solchem Vorgehen
wird auch die Oberaufsicht des Parlaments ge-
schwächt. Wir müssen der Verwaltung wohl per
Gesetz klarere Regeln vorgeben», sagt Feller.


